
STADT EBERSWALDE 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Einreicher/zuständige Dienststelle:  

02.11 - Referat für digitale Verwaltung und Organisationsentwicklung 

 

 

Betrifft: Satzung der Stadt Eberswalde über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 

(Verwaltungsgebührensatzung) 

 

Beschlusstext: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage 1 beigefügte Satzung der Stadt 

Eberswalde über die Erhebung von Verwaltungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung).  

Die Stadtverordnetenversammlung billigt die Kalkulation der Tatbestände zur 

Verwaltungsgebührensatzung. 

 

 

  

 

Eberswalde, den 27.09.2024 

 

 

 

 

Götz Herrmann  Martin Hoeck 

Bürgermeister Siegel Vorsitzender der 

Stadtverordnetenversammlung   

 

 

 

Beschluss-Nr. 

2/18/24 

 
zu DB/Vorlage   BV/0034/2024  
 

Datum           26.09.2024 
                 

                      Stadtverordnetenversammlung  
 

beschlossen in öffentlicher Sitzung 
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